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FAQ „Gratis Grippeimpfprogramm der Stadt Wien 
2021/22“ für niedergelassene Ärzt*innen 
 

Mit diesem Dokument stellen wir Ihnen umfassende Informationen rund um das 
Gratis Grippeimpfprogramm der Stadt Wien 2021 zur Verfügung.  
Bitte lesen Sie es aufmerksam durch und nehmen Sie nur teil, wenn Sie alle Be-
dingungen erfüllen können und möchten! 
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Fragen zur ANMELDUNG & TEILNAHMEKRITERIEN 

 Kann jede Ordination am „Gratis Grippeimpfprogramm der Stadt Wien 
2021“ teilnehmen?  
Alle niedergelassenen Ärzt*innen und Gruppenpraxen (inkl. Primärversorgungseinheiten) 
in Wien – unabhängig davon, ob Allgemeinmediziner*innen oder Fachärzt*innen und un-
abhängig davon, ob sie einen Kassenvertrag haben oder nicht – können teilnehmen.  
 
Wahlärzt*innen müssen sich bei der Teilnahme an diesem Programm verbindlich an die 
nachfolgend beschriebenen Vorgaben halten: Impfhonorar, Abrechnung mit der Sozial-
versicherung, Dokumentation, etc.  
 
Anm.: In der Pandemie gilt keine Sonderfachbeschränkung, sodass Impfungen durch alle 
Ärzt*innen verabreicht werden können.  
 
Eine Voraussetzung ist jedenfalls, dass impfende Ärzt*innen den gesetzlich verpflichten-
den Eintrag der Influenza-Impfung in den e-Impfpass sicherstellen müssen! 
 

 Wie kann ich mich zur Teilnahme am Gratis Grippeimpfprogramm anmel-
den? 
Die Anmeldung und gleichzeitige Bestellung Ihres gewünschten Kontingents erfolgt über 
dieses Online-Formular der Ärztekammer für Wien. 
 

 Ab wann und wie lange ist eine Anmeldung zur Teilnahme am Gratis Grippe-
impfprogramm möglich? 
Die Anmeldung und Bestellung ist hier ab sofort möglich und werden bis zum 7. Oktober 
2021 entgegengenommen,  
 

 Ich nehme bereits am Kinder-Impf-Programm des Bundes teil. Muss ich 
mich dennoch extra für das Gratis Grippeimpfprogramm anmelden, um 
Impfstoff zu bestellen? 
Ja, bitte melden Sie sich über das Online-Formular an und bestellen Sie hier Ihre Impf-
stoffe. 

 
 

 Werde ich bei Teilnahme an der Impfaktion auf einer offiziellen Liste mit 
impfenden Ordinationen geführt? 
Sie werden bei Anmeldung und Bestellung die Möglichkeit haben, dies bekanntzugeben 
– entsprechend Ihrem Wunsch, werden Sie dann offiziell, oder nur intern für die Projekt-
leitung gelistet sein. 

 
 

 Wann startet das Gratis Grippeimpfprogramm und wann endet es? 
Die Impfaktion selbst dauert von Anfang November 2021 bis max. Ende März 2022. 
 
 

https://aerztekammer-umfrage.at/index.php/216495?newtest=Y&lang=de
https://aerztekammer-umfrage.at/index.php/216495?newtest=Y&lang=de
https://aerztekammer-umfrage.at/index.php/216495?newtest=Y&lang=de
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 Wieviel Grippeimpfstoff wird den niedergelassenen Ordinationen zugeteilt? 
Das vereinbarte Kontingent für Impfungen im niedergelassenen Bereich sind rund 
100.000 Grippeimpfdosen. 

 
 

 Können auch Betriebe an der Gratis Grippeimpfaktion teilnehmen? 
Ja, in diesem Jahr sollen auch Betriebe die Möglichkeit haben an der Gratis Grippeimpf-
aktion teilzunehmen. Laut den uns vorliegenden Informationen werden die Impfstoffe für 
Impfaktionen in Betrieben separat über die Betriebe bestellt. Sobald uns nähere Details 
dazu vorliegen, werden wir Sie darüber informieren. Die Abrechnung des Impfhonorars 
muss jedenfalls zwischen dem*der Ärzt*in und dem Betrieb vereinbart werden.  
Auch Betrieben (inkl. sozialen Einrichtungen, Krankenanstalten, etc.) wird ein Kontingent 
von rund 100.000 Dosen zugeteilt. 

 

 Können Wohnsitzärzt*innen an der Gratis Grippeimpfaktion teilnehmen? 
Nein, Wohnsitzärzt*innen können nicht an der Aktion teilnehmen. 

 
Fragen zum BESTELLVORGANG 

 Wie läuft der Bestellvorgang ab? 
Einhergehend mit der Anmeldung zur Teilnahme am Gratis Grippeimpfprogramm erfolgt 
auch gleich die Bestellung Ihres gewünschten Kontingents. Nach erfolgreicher Bestellung 
erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.  
Nach Ablauf der Bestellfrist (ab dem 8. Oktober) erfolgt eine finale Zuteilung der von der 
MA15 zugeteilten und freigegebenen Impfstoffmengen unter Berücksichtigung der Be-
stellungen aller Kolleg*innen. Sie erhalten anschließend ein Bestätigungsschreiben mit 
der tatsächlichen Menge an Impfstoff, die Sie bei Ihrer Apotheke spätestens ab Novem-
ber abrufen können. Die Apotheken werden über die Bestellungen ebenfalls informiert. 
Es gibt keinen Apothekenausgabeschein! 

 
 

 Wie viele Impfdosen werde ich erhalten?  
Seitens MA15 gibt es bei der Bestellung keine Unter- bzw. Obergrenze bezüglich der Be-
stellmenge - man möchte den Bedarf bestmöglich decken, daher wird der tatsächliche 
Bedarf abgefragt. Bitte achten Sie dennoch darauf, dass Sie nur so viele Impfdosen be-
stellen, wie Sie auch korrekt lagern und verimpfen können. Die tatsächlich zugeteilte 
Menge wird Ihnen nach Freigabe der MA15 ca. ab Mitte Oktober mitgeteilt.  
 
 

 Kann ich Impfdosen nachbestellen? 
Anhand Ihrer Erhebung impfbereiter Patient*innen soll nur die tatsächlich benötigte 
Menge bestellt werden. Verwürfe sind zu vermeiden! Die Stadt Wien hat ausreichend 
Impfstoff bestellt und erhält auch ein Kontingent vom Sozialministerium. Nachbestellun-
gen sind möglich, falls im Rahmen der großen Erstverteilung Impfstoff übrigbleibt. Dar-
über werden Sie gesondert informiert.  
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 Wie schätze ich meinen Impfstoffbedarf ein? 
Erheben Sie bitte frühzeitig, wie viele Ihrer Patient*innen sich in Ihrer Ordination gegen 
Grippe impfen lassen möchten und führen Sie eine entsprechende Liste. Machen Sie 
Ihre Patient*innen darauf aufmerksam, sich zu melden, sofern sie ihre Meinung ändern 
und doch keine Grippeimpfung erhalten möchten, um Ihre Liste am aktuellsten Stand zu 
halten. 
 
 

Fragen zu IMPFBERECHTIGTEN & TERMINORGANISATION 

 Wer kann eine Grippeimpfung im Rahmen des Gratis Grippeimpfprogramms 
erhalten? 
Das gratis Impfangebot in Ordinationen richtet sich an Personen, die in Wien ihren Le-
bensmittelpunkt haben - alle Personen ab dem 7. Lebensmonat mit Lebens-, Ausbil-
dungs- und/oder Arbeitsmittelpunkt in Wien und auch Personen die behandelnde Ärzt*in-
nen in Wien haben. 
 

 

 Welche Zielgruppen sollen mit der Gratis Grippeimpfung vorrangig ange-
sprochen werden? 
Die Schwerpunkte liegen bei  

 betagten Hochrisikopersonen (65+), 

 Hochrisikogruppen wegen Grunderkrankungen, 

 medizinischem und betreuendem Personal und danach 

 bei allen Personen ab dem 7. Lebensmonat mit Lebens-, Ausbildungs- und/oder 
Arbeitsmittelpunkt in Wien. 

 
 Sind Priorisierungen unter den Impfwilligen vorzunehmen? 

Nein. Aufgrund der bestellten Menge und den geplanten Lieferzeitpunkten ist eine zeitli-
che Staffelung zur Priorisierung der Impfstoffe nicht notwendig. Es ist ausreichend Impf-
stoff für alle Gruppen vorhanden.  

 

 Wie gelangen Impfwillige an einen Impftermin? 
Es obliegt jedem*jeder Ärzt*in selbst, wie er*sie Impftermine organisiert. Wir empfehlen, 
eigene Zeitfenster für die Impfungen einzurichten. 

Zusammenfassend gelangen impfwillige Personen über folgende Wege an einen Impfter-
min: 

 Direkte Terminvereinbarung bei einem*einer niedergelassenen Ärzt*in, der*die an 
der Aktion teilnimmt 

 Online unter impfservice.wien oder telefonisch unter 1450, um Termine in einem 
öffentlichen Impfzentrum zu vereinbaren 

 Mitarbeiter*innen können im eigenen Betrieb geimpft werden, sofern der Betrieb 
an der Aktion teilnimmt  

 
 

https://impfservice.wien/
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 Ich möchte Impfungen neben meinen Patient*innen auch anderen Personen 
anbieten. Welche Möglichkeiten habe ich? 
Von Seiten der Ärztekammer für Wien wird bei Anmeldung und Bestellung auch erhoben, 
ob Ihre Ordination als Grippe-Impfordination veröffentlicht werden darf, sodass sich auch 
Nicht-Patient*innen hinsichtlich der Impfung an Ihre Ordination wenden können. Ihre Or-
dination wird in weiterer Folge öffentlich gelistet und die impfwilligen Personen können 
Ihre Ordination zur direkten Terminvereinbarung kontaktieren. 

 
 Ich möchte die Impfung nur meinen eigenen Patient*innen oder meinem ei-

genen Personal anbieten. Ist das möglich? 
Ja, beides ist möglich. Von Seiten der Ärztekammer für Wien wird bei Anmeldung und 
Bestellung auch erhoben, ob Ihre Ordination als Grippe-Impfordination veröffentlicht wer-
den darf, sodass sich auch Nicht-Patient*innen hinsichtlich der Impfung an Ihre Ordina-
tion wenden können, oder ob Ihre Ordination nicht öffentlich gelistet werden soll.  
 

 Darf ich als Fachärzt*in für Kinder- und Jugendheilkunde auch Erwachsene 
impfen und abrechnen? 
Ja, aufgrund der Pandemie gilt aktuell keine Sonderfachbeschränkung. Beispiel: Fach-
ärzt*innen für Kinder- und Jugendheilkunde können deshalb auch Erwachsene impfen 
und die Leistung abrechnen. 

 
 

Fragen zu AUFKLÄRUNG, DOKUMENTATION und  
ADMINISTRATIVEM 

 Habe ich im Rahmen der Teilnahme am Gratis-Grippeimpfprogramm erwei-
terte Aufklärungs- bzw. Informationspflichten gegenüber den Patient*innen? 
Zur Impfaufklärung und Aufklärung über die Datenübermittlung können Sie diesen Impf-
bogen Schutzimpfung freiwillig verwenden. Zumindest müssen Sie den Patient*innen 
aber dieses Informationsblatt vor der Impfung aushändigen, damit nachweislich eine 
Aufklärung zur Datenübermittlung stattgefunden hat (da im Rahmen dieser Aktion kein 
Impfgutschein verwendet wird). Dies ist bitte auch zu dokumentieren. 
 
 

 Was ist bei der Impfung medizinisch zu beachten? 
Es gelten die üblichen medizinisch fachlichen Standards für die Lagerung und Verabrei-
chung des Impfstoffes.  
 
 

 Wie hat die Dokumentation der Impfung zu erfolgen? 
Die Dokumentation der Impfung erfolgt so wie auch sonst gemäß den rechtlichen Grund-
lagen. Zudem ist die Dokumentation der Impfung im e-Impfpass nach dem Gesund-
heitstelematikgesetz verpflichtend. Die Erfassung im e-Impfpass ist über die integrierte 
Software, ein Tablet oder das WebGUI möglich. 

 
 

https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210909_Influenza_Aufklaerungs-Dokumentationsbogen_mit+Datenweitergabe_V1.pdf/f18a47d6-ca92-e20f-1a31-7764a7162000
https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210909_Influenza_Aufklaerungs-Dokumentationsbogen_mit+Datenweitergabe_V1.pdf/f18a47d6-ca92-e20f-1a31-7764a7162000
https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210909_PATIENTEN_INFOBLATT_Gratis-Influenza_Impfaktion+v2.pdf/64ef7a8b-af87-a47f-f71c-bd60419a7fbd
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 Darf ich Grippe-Impfungen verabreichen, wenn ich keine Dokumentations-
möglichkeit im e-Impfpass habe? 
Nein! Dies gilt im Rahmen der Aktion als auch für privat verabreichte Impfungen. Die Er-
fassung einer Influenza Impfung im e-Impfpass ist gesetzlich verpflichtend.  
 
 

 Welche sonstigen administrativen Verpflichtungen erwarten mich bei Teil-
nahme an der Gratis Grippeimpfung? 
 
Für Vertragsärzt*innen: 
Zu statistischen Zwecken und zur Planung des zukünftigen Impfstoffbedarfs wird die MA 
15 für sie relevante Daten, die nicht durch ÖGK-Abrechnung oder den e-Impfpass erho-
ben werden können, mittels Online-Formular im Dezember 2021, März 2022 und gege-
benenfalls nochmals im Juni 2022 erheben. Hierzu zählt bspw. der Verwurf oder die An-
zahl des verimpften Impfstoffes, der privat bezogen wurde, um den Bedarf für die Fol-
gesaison entsprechend planen zu können. Um die statistischen Auswertungen bei lau-
fender Impfaktion mit geringst-möglichen Aufwand durchführen zu können, erhalten Sie 
die Statistikformulare bereits zu Beginn der Impfaktion (November) nachgereicht. 
 
Für Wahlärzt*innen:  
Es gilt hier dasselbe wie für Vertragsärzt*innen – zudem wird es hier ab heuer spezielle 
Abrechnungsmodalitäten geben, die Sie unter Fragen zur Abrechnung finden. 
 
 

Fragen zur ABRECHNUNG 

 Wie hoch ist der Impftarif? 
Das Impfhonorar beträgt EUR 13.- und inkludiert die Dokumentation im e-Impfpass.  
Dieser Tarif gilt für Vertragsärzt*innen wie auch für Wahlärzt*innen bis 31. März 2022.  
 
 

 Wie erfolgt die Abrechnung? 
 
a. Für Vertragsärzt*innen 

Die Abrechnung erfolgt für Vertragsärzt*innen über den jeweils zuständigen Kranken-
versicherungsträger der Patient*innen mit der normalen Honorarabrechnung. 
Dies gilt für die ÖGK, die BVAEB, die SVS und die KFA. 
 
Um abrechnen zu können, müssen Vertragsärzt*innen der jeweiligen Krankenkassen 
beim Impfbesuch die e-Card bzw. o-Card stecken. Dann kann die jeweilige, zum 
Impfstoff passende Positionsnummer verrechnet werden.  
 
Für geimpfte Personen ab dem 16. Lebensjahr sind folgende Positionen abzurech-
nen: 
 

Pos. 
Ziff. 

Impfstoff Anwendungsbereich 

GRI2 Vaxigrip Tetra  ab 6 Monaten und Erwachsene 
GRI5 Fluad Tetra adjuviert  Senioren ab 65 Jahre 

  
…weitere Abrechnungspositionen auf der Folgeseite…  
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Für geimpfte Personen bis maximal zur Vollendung des 15. Lebensjahrs sind fol-
gende Positionen abzurechnen: 
 

Pos. 
Ziff. 

Impfstoff Anwendungsbereich 

GRI1K Fluenz Tetra Kinderimpfstoff1 
(nasaler Lebendimpfstoff) 

ab dem vollendeten 24. Lebensmonat bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr i.R. des Kinderimpf-
konzeptes 

GRI2K Vaxigrip Tetra  ab 6 Monaten und Erwachsene 
GRI8K Fluarix Tetra2 ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum voll-

endeten 24. Lebensmonat i.R. des Kinderimpf-
konzeptes 

 
Für die Impfungen von Patient*innen in Pensionistenheimen wurden folgende Ab-
rechnungspositionen angelegt: 
 

 
 
 
 
 

b. Für Wahlärzt*innen 
 

ÖGK, BVAEB, SVS (analog der Impfungen gegen COVID-19) 

Wahlärzt*innen müssen die Impfleistungen zum festgelegten Tarif in Höhe von EUR 
13,- direkt mit dem jeweiligen Sozialversicherungsträger verrechnen - eine private 
Verrechnung der Impfleistung oder eine Zuzahlung ist unzulässig.  

Für die Abrechnungen der Grippeimpfung-Leistungspositionen wird von Seiten der 
Sozialversicherungsträger (gilt nicht für KFA!) dieses Excel-Dokument zur Eintragung 
der für die Abrechnung benötigten Daten und Informationen zur Verfügung gestellt. 
Folgende Datenfelder müssen für die Verrechnung durch die Ärzt*innen ausgefüllt 
werden: 

VPNR die „Vertragspartnernummer“ der Wahlärzt*innen  
Die meisten Wahlärzt*innen sind mit einer Vertragspartnernummer bei 
den Sozialversicherungsträgern angelegt. Sollte diese Vertragspartner-
nummer nicht bekannt sein, können Sie diese direkt bei der Stammdaten-
haltung für Wahlpartner*innen unter der Mailadresse wahlpartner@svs.at 
erfragen. Auch Neuanlagen werden dort erledigt. 

SOZVTL der Sozialversicherungsträger des Versicherten (ÖGK, BVAEB, SVS) 
JAHR das Jahr, in dem die Impfung durchgeführt wird 
QUARTAL das Quartal, in dem die Impfung durchgeführt worden ist 
VSNR die Versicherungsnummer des*der Patient*in 
ZUNPAT der Zuname des*der Patient*in 
VONPAT der Vorname des*der Patient*in 
LDAT1 das Leistungsdatum (Datum der Impfung) 
LPOS1 die Leistungsposition  

(GRI2, GRI5; GRI1K, GRI2K, GRI8K; GRI2H, GRI5H) 

                                                           
1 Fluenz Tetra ist zwar bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zugelassen, kann jedoch hier nur im Rahmen des Kin-
derimpfkonzept des Bundes und somit bis zum vollendeten 15. Lebensjahr verimpft und abgerechnet werden. 
2 Fluarix Tetra ist ab dem vollendeten 6. Lebensmonat nach oben hin offen zugelassen, kann jedoch hier nur im 
Rahmen des Kinderimpfkonzept des Bundes und somit bis zum vollendeten 24. Lebensmonat verimpft und ab-
gerechnet werden. 

Pos. 
Ziff. 

Impfstoff Anwendungsbereich 

GRI2H Vaxigrip Tetra  ab 6 Monaten und Erwachsene 

GRI5H Fluad Tetra adjuviert  Senioren ab 65 Jahre 

https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210929_Beilage_1_Muster_WahlaerztInnenabrechnung+Grippe-Impfung.xlsx/78fd36f9-f2b4-5d48-ce00-bb58cf8cd99e
mailto:wahlpartner@svs.at
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Das Dokument kann für die Abrechnung mit allen Sozialversicherungsträgern (ÖGK, 
SVS und BVAEB) verwendet werden. 

Zusätzlich ist eine Sammelrechnung pro Krankenversicherungsträger mit der Ge-
samtanzahl der durchgeführten Impfungen und dem Rechnungsbetrag pro Quartal 
von dem*der Ärzt*in zu erstellen. Diese Sammelrechnung hat auch Namen und Ordi-
nationsanschrift des*der Wahlärzt*in und den IBAN für das Zahlungsziel zu enthalten 
und muss geschäftsmäßig gefertigt sein. ÖGK, BVAEB und SVS verrechnen quar-
talsweise und ersuchen die Dokumente zur Abrechnung jeweils nach Quartalsende 
einzureichen. Für eine Übermittlung des Abrechnungs-Excel wird eine datenschutz- 
und datensicherheitskonforme Übertragung zur Verfügung gestellt (jeweils analog der 
COVID-19-Impfungen): 

 ÖGK 
Daten-Übermittlung Wahlarzt - Schritt 1 von 1 (sozialversicherung.gv.at) 

 BVAEB  
Service-Zone für Vertragspartner der BVAEB 

 SVS  
www.svs.at/dokumentenupload 
Bitte laden Sie dort je ein .pdf für die Abrechnung (Excel konvertiert als .pdf) und 
die Sammelabrechnung des*der Wahlpartner*in hoch. Postübermittlung ist natür-
lich möglich – verzögert aber die Abrechnung. 

 
KFA 

 
Wahlärzt*innen müssen die Impfleistungen zum festgelegten Tarif in der Höhe von 
EUR 13,- den Patient*innen direkt verrechnen. Auf der Honorarnote muss das verab-
reichte Serum bzw. die jeweils hierfür geschaffene Positionsnummer vermerkt sein. 
Eine Kostenrückerstattung an die Patient*innen erfolgt in gesamter Höhe. Eine Zu-
zahlung bei ausschließlicher Impfleistung ist nicht zulässig. 

 
 

 Darf ich neben der Grippeimpfung auch andere Leistungen abrechnen?  
Wenn neben der Impfleistung noch andere medizinisch notwendige Leistungen (aus dem 
normalen Honorarkatalog) für die oder an den Patient*innen erbracht werden, können 
diese selbstverständlich zusätzlich abgerechnet bzw. verrechnet werden. Bei ausschließ-
licher Impfleistung gebührt jedoch keine Grundvergütung.  
 

 

 Wie stecke ich die Impfpatient*innen bei alleiniger Impfleistung, dass die e-
Card nicht gesperrt wird für andere Ärzt*innen desselben Fachs. 
Bitte stecken Sie in diesem Fall „Zuweisung“. 
 

 

 Wie rechne ich Patient*innen mit EKVK ab? 
Bitte rechnen Sie die Impfungen von EKVK Patient*innen nach den grundsätzlichen Best-
immungen für EKVK Patient*innen ab. 
 
 

https://www.sozialversicherung.gv.at/formulare-prod/formserver_oegk/start.do?wfjs_enabled=true&vid=f04a0495d65eccd6&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fesvcid%3D10007.864970%26esvendurl%3DaHR0cDovL3d3dy5zb3ppYWx2ZXJzaWNoZXJ1bmcuZ3YuYXQvZm9ybWdlbi9hYnNjaGx1c3MueGh0bWw%252FbGF5b3V0PXdpdGhvdXROYXYmY29udGVudGlkPTEwMDA3Ljg2NDk3MCZwb3J0YWw9b2Vna3BvcnRhbA%253D%253D%26esvlayout%3DwithoutNav%26esvportal%3Doegkportal%26esvstarturl%3DaHR0cDovL3d3dy5zb3ppYWx2ZXJzaWNoZXJ1bmcuZ3YuYXQvZm9ybWdlbi8%252FbGF5b3V0PXdpdGhvdXROYXYmY29udGVudGlkPTEwMDA3Ljg2NDk3MCZwb3J0YWw9b2Vna3BvcnRhbA%253D%253D%26generalid%3DCOVID19_Kontakt_FG0128_OEGK%26hash%3D63a805b6ed4d18a38f8ef7e8d70a23d773fa07a942c508c51660394950e8b118%26mobileLayout%3Dfalse%26sso_override%3DKEINE&txid=f974dd168e45e609351220e64f7a8c026013baa3
https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.856987&portal=bvaebbportal
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.856561&portal=svsportal


Stand: 30. September 2021 

10 
 

 Wie rechne ich Patient*innen bzw. jene Berufsgruppen ab, die nicht bei ei-
nem Sozialversicherungsträger oder der KFA versichert sind? 
Bei Anwält*innen bzw. jenen Berufsgruppen, die nicht bei einem Sozialversicherungsträ-
ger oder der KFA versichert sind, verweist die Sozialversicherung für Impfungen auf die 
Impfzentren der Stadt Wien. 
 
 

 Ich nehme an der Gratis-Grippeimpfaktion teil, möchte aber auch privat imp-
fen – ist das möglich? 
Ja - wichtig dabei ist, dass Sie entweder im Rahmen der Grippeimpfaktion impfen (Impf-
stoff über MA15 beziehen + Impftarif über SV abrechen) ODER rein als Privatleistung 
(Impfstoff wird von Patient*innen beigestellt oder über Sie über die Apotheke eingekauft + 
Impfleistung wird privat in Rechnung gestellt). 

 
 

 Kann ich das Impfhonorar auch abrechnen, wenn ich mein Ordinationsper-
sonal impfe? 
Ja.  

 

 

Fragen zum IMPFSTOFF 

 Wie groß ist das Impfstoffkontingent, das den Ordinationen zur Verfügung 
steht? 
Insgesamt stehen der Stadt Wien über 400.000 Influenza-Impfdosen (inkl. einem Kontin-
gent des Bundes) zur Verteilung zur Verfügung. Davon sind rund 100.000 Dosen zur Ver-
impfung in den Wiener Ordinationen vorgesehen. Der Rest wird bspw. zentral in den 
Impfzentren des Gesundheitsdienstes sowie in Betrieben, sozialen Einrichtungen, Kran-
kenanstalten usw. verimpft. 

 
 

 Welche Impfstoffe wird es geben und kann ich mir aussuchen, welchen ich 
erhalten werde? 
Für den niedergelassenen Bereich ist vorwiegend der Impfstoff Vaxigrip Tetra vorgese-
hen. Es werden aber auch Fluenz Tetra und Fluarix Tetra im Rahmen des Kinderimpf-
konzeptes des Bundes sowie der Seniorenimpfstoff Fluad Tetra zur Verfügung stehen. 
Grundsätzlich sind die jeweiligen bestellbaren Impfstoffe im Bestelltool der Ärztekammer 
für Wien ersichtlich.  

 

 Erhalte ich Nadeln zum Impfstoff? 

 

Impfstofftyp Impfbehelfe  

Vaxigrip Tetra  

Nadeln können erst ab einer Stückzahl von 100 Impfdosen beige-
legt werden! 

Fluad Tetra festverschweißte Nadeln 

Fluenz Tetra festverschweißte Nadeln 

Fluarix Tetra  festverschweißte Nadeln 
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 Gibt es Einschränkungen bei der Verwendung der zur Verfügung stehenden 
Impfstoffe – z.B. aufgrund des Kinderimpfprogrammes? 
Fluenz Tetra und Fluarix Tetra sind Impfstoffe, die im Rahmen des Kinderimpfprogramms 
des Bundes bereitgestellt werden und folglich sind die Bedingungen des Kinderimpfpro-
gramms des Bundes bindend. Das bedeutet, dass 

 mit Fluenz Tetra Kinder ab dem vollendenten 24. Lebensmonat bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr geimpft und abgerechnet werden können, auch wenn der 
Impfstoff bis zum 18. Lebensjahr zugelassen ist. 

 mit Fluarix Tetra Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum vollendeten 24. Lebens-
monat geimpft und abgerechnet werden können, auch wenn der Impfstoff darüber 
hinaus zugelassen ist. 

 
 

 Was mache ich, wenn Impfdosen aus dem Gratis Grippeimpfprogramm üb-
rigbleiben? 
Ein Verwurf sollte grundsätzlich vermieden bzw. sehr geringgehalten werden. Falls sich 
ein Verwurf nicht vermeiden lässt, kontaktieren Sie bitte impfen@aekwien.at.  
Die MA15 stellt zu Beginn der Impfaktion (November) einen Link zum Statistik-Formular 
zur Verfügung, um die Verwurfsmeldung und einige wenige aber wichtige Daten be-
kanntzugeben. 
 

 Wo finde ich weitere Informationen zu den Impfstoffen? 
Hier finden Sie einen Überblick der Influenza Impfstoffe der Saison 2021/2022. 
Hier finden Sie die Empfehlungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz zur Influenza Impfung. 

  
 

KONTAKT FÜR WEITERE FRAGEN 

Ihre Frage wird im Rahmen dieses FAQ nicht beantwortet? 
Dann kontaktieren Sie bitte die Impf-Hotline der Wiener Ärztekammer telefonisch unter 
+43/1/51501-1500 oder per e-Mail unter impfen@aekwien.at. 

 
 

 

mailto:impfen@aekwien.at
https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210909_Influenza+-+Impfstoffu%CC%88berblick+2021-22.pdf/490d99eb-beef-6e8c-3912-dba92600d930
https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/210908_Empfehlung_Influenza-Impfung_%28Grippeimpfung%29_Saison_2021-22_V1.1.pdf/5a5f606a-5663-4605-bc9e-dbbb2e30b1a5
mailto:%20+43/1/51501-1500
mailto:%20+43/1/51501-1500
mailto:corona@aekwien.at
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